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Änderung Bankengesetz und Eigenmittelverordnung (Eigenmittelunterlegung auslän-
discher Beteiligungen im Stammhaus von systemrelevanten Banken). Vernehmlas-
sungsstellungnahme  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
 
 
Mit Brief vom 26. September 2025 haben Sie die Vernehmlassung über die randvermerkte 
Vorlage eröffnet. Sie verlangt von systemrelevanten Banken, dass der Buchwert von Beteili-
gungen an ausländischen Tochtergesellschaften im Schweizer Stammhaus künftig vollstän-
dig vom harten Eigenkapital abgezogen wird. Nachdem sich die Plenarversammlung der 
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) bereits am 26. 
September 2025 zur ersten Vernehmlassung über eine Änderung der Eigenmittelverordnung 
in grundsätzlicher Weise geäussert hat. Nehmen der Vorstand der FDK und der Vorstand 
der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschaftsdirektoren 
(VDK) zu diesem Geschäft gemeinsam wie folgt Stellung. 
 
Wir anerkennen die Grundzielsetzung des Bundesrates, die eigenverantwortliche strategi-
sche Handlungsfähigkeit und die Resilienz von systemrelevanten Banken zu stärken. Gleich-
zeitig ist jedoch auch die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz zu erhalten. Das schritt-
weise Vorgehen mit mehreren aufeinanderfolgenden Vernehmlassungen erschwert aus kan-
tonaler Sicht eine umfassende Beurteilung der Vorschläge des Bundesrats, obschon sie tief-
greifende Auswirkungen auf den gesamten Finanzplatz und damit den Standort Schweiz ha-
ben dürften.  
 
Unserer Ansicht nach sollte die Frage nach der Proportionalität der Massnahmen im Mittel-
punkt stehen. Dabei ist nicht nur das Insolvenzrisiko zu berücksichtigen, sondern auch das 
Risiko, dass die systemrelevanten Banken in einem rechtlichen Rahmen agieren müssen, 
der ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgrund höherer Kapitalkosten senkt. Mit dem 
Vorschlag wäre die Wettbewerbsneutralität zusätzlich nicht gewahrt. Für ausländische Aus-
landsbanken in der Schweiz müssen die gleichen Kapitalhinterlegungsvorschriften gelten wie 
für inländische Banken im generellen sowie für die ausländischen Töchter inländischer Ban-
ken. Die bestehenden Schweizer Kapitalanforderungen gehören bereits zu den strengsten 
weltweit. Es muss ausgeschlossen sein, dass die Schweiz sich selbst schädigt, indem der 
gesamte Schweizer Finanzplatz aufgrund des vergangenen Einzelereignisses dauerhaft und 
pauschal geschwächt wird. Letztlich bleibt es im Interesse der Schweiz, weiterhin Wert-
schöpfung auf dem internationalen Finanzplatz insbesondere in wachstumsträchtigen und 
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zukunftsgerichteten Marktsegmenten betreiben zu können. Wir bitten Sie im Hinblick auf die 
weiteren Regulierungsschritte grösstmögliches Augenmass zu wahren.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens. 
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